	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Arbeiten auf dem Gewächshausdach

	Gefahren für den Menschen

	
· Absturzgefahr vom oder durch das Gewächshausdach
· Schnittverletzungen durch Glas
· Quetschgefahr durch Lüftungseinrichtungen
· Gefahren durch Arbeitsstoffe (z. B. Reinigungsmittel, Schattierfarbe)
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
· Arbeiten auf dem Gewächshausdach dürfen nur von unterwiesenen sowie körperlich und geistig geeigneten Personen ausgeführt werden.
· Alleinarbeit vermeiden.
· Energiezufuhr für Dachlüftungen vor Arbeitsbeginn stillsetzen.
· Bei Arbeiten auf dem Gewächshausdach Sicherheitsschuhe tragen.
· Bei Verglasungsarbeiten schnittfeste Schutzhandschuhe, ggf. Pulsschützer, dicht geschlossene Arbeitskleidung, Augenschutz und ggf. Schutzhelm tragen.
· Geeignete Aufstiege wie Anlegeleitern oder fest angebrachte Aufstiege verwenden.
· Nur ausreichend breite Gewächshausrinnen betreten oder Gitterroste bzw. verrollbare Transportpodeste verwenden.
· Gewächshausdachflächen nur auf geeigneten Dachtreppen, -leitern oder Arbeitsstegen betreten (Sprossen und Scheiben nicht betreten).
· Zum Transport und zum Verlegen von Glasscheiben geeignete Transporthilfen wie z. B. Saugheber verwenden.
· Während der Durchführung von Arbeiten auf dem Gewächshausdach dürfen sich keine unbefugten Personen im Gewächshaus aufhalten.
· Erste-Hilfe-Material an der Arbeitsstelle bereithalten.

	

	Verhalten bei Störungen

	
· Bei ungünstiger Witterung (z. B. Schnee, Regen, Sturm) die Arbeiten auf dem Gewächshausdach nicht durchführen oder einstellen. 
· Vorgesetzte informieren.
· Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.


		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
     
	[image: ]

	
· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· [bookmark: _GoBack]Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!


	Instandhaltung

	
· Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.
· Beschädigte Glasscheiben sofort auswechseln oder entfernen, Glasbruch umgehend beseitigen.
· Glasscheiben so lagern, dass sie nicht kippen, verrutschen oder brechen können.


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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